
Weiterbildung 

Prophylaxeassistentin in der Alterszahnmedizin 
 
 
Eine PA darf neu in Pflegeheimen und Spitälern ohne direkte zahnärztliche Aufsicht 
tätig sein, sofern sie über eine von der SSO anerkannte Weiterbildung in 
Alterszahnmedizin verfügt, eine entsprechende Bewilligung der zuständigen 
kantonalen Gesundheitsbehörde vorliegt, die Institution über die notwendige 
Infrastruktur zur Behandlung medizinischer Notfälle verfügt und wenn der Zahnarzt, 
unter dessen Verantwortung die PA arbeitet, nach vorgängiger Triage die 
Prophylaxemassnahmen verordnet hat. 
Das Konzept für die Weiterbildung der PAs schliesst eine eintägige Weiterbildung in 
allgemeinen Grundlagen, eine eintägige Weiterbildung in Gerodontologie, eine halb- 
bis ganztägige Hospitation in einer Pflegeinstitution sowie mindestens 3 × 2 Stunden 
Information, Schulung und Instruktion durch Pflegepersonal und ein Praktikum 
(mind. 8 Pflegepatienten) ein. 
 
 
 

 


